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Die Einwohnerg~meinde Eiberist unterbreitet dem Regierungsrat

den Plan Erweiterung der Industriezone Pa~pierfahrik zur Geneh

mi gung

Im vorliegenden Plan ist eine Erweiterung der bereits rechts

gültigen Industriezone (siehe allgemeiner Bebauungsplan, RRB

Nr. 67299 vom 28. Dezember 1967) vorgesehen, über ein 0-ebiet,

das als Landwirtschaftszone ausgeschieden war..

Die öffentliche Auflage erfolgte vorn 25. September bis 24. Ok

tober 1969. Einsprachen wurden keine eingereicht.

An der Sitzung vom 3. November 1969 wurde der Plan durch den

G-emeinderat genehmigt, im Sinne von §. 15 des Kant. Baugesetzes.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell

sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird

beschlossen

Der Plan Erweiterung der Industriezone Papierfabrik der Ein—

wohnergerneinde Biberist wird genehmigt.

Der Staatsschreiber~

Bau-Departement (3)
Kant. Hochbauamt (3)
Kant. Tiefbauamt (3)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen. Plan

~~~sbauamt 1, Solothrun, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Amtschreiberei Kriegstetten, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Ammannamt der Einwohergemeinde Biberist
Bauverwaltung der Einwohnergemeinde Biberist
mit 1 gen. Plan
Präsident der Planungskommission Biberist
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